6. Wäschehygiene

Die Wäsche in Alten- und Pflegeheimen kann in der eigenen oder in einer gewerblichen Wäscherei gewaschen werden. Die wieder zu verwendende Wäsche muss thermisch oder chemothermisch desinfizierbar sein.

	Saubere Wäsche
	· Frei von Krankheitserregern und keimarm

· Frei von schädlichen Rückständen

· Keine Rekontamination bei Transport und Lagerung

	Gebrauchte Wäsche
	· Mikrobiell verunreinigt

· Unsachgemäßer Umgang kann zur Verbreitung von Mikroorganismen und Infektionen führen

	Häufiger Wäschewechsel erforderlich
	· Siehe auch Betten und Zubehör

· Unterwäsche alle 2 Tage oder bei Bedarf

· Oberbekleidung wöchentlich oder bei Bedarf

· Nachtkleidung alle 2 Tage oder bei Bedarf

· Waschlappen täglich, besser nach Benutzung

· Handtücher täglich, besser nach Benutzung 

	Einsammeln und Transport gebrauchter Wäsche
	· Einrichtungen zum Wäschetransport (z.B. Wäschewagen mit Deckel) müssen zu reinigen und zu desinfizieren sein

· Gebrauchte Wäsche schon beim Einsammeln dem Waschverfahren entsprechend trennen

· Grobe Verschmutzungen am Anfallort beseitigen

· Staub- und Keimaufwirbelungen vermeiden

· Keine Fremdkörper in der eingesammelten Wäsche

· In geeigneten Behältern sammeln z.B. in reißfesten, hygienisch waschbaren, feuchtigkeitsdichten und ausreichend keimdichten Wäschesäcken, die durch äußere Kennzeichnung den Inhalt anzeigen

· Die Behälter umgehend in die Wäscherei bringen oder in einem gesonderten Raum zwischenlagern, der feucht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

· Transporteinrichtungen oder Ladeflächen, die mit Schmutzwäsche in Berührung kamen, müssen vor Kontakt mit sauberer Wäsche desinfiziert werden

· Bei Infektionskrankheiten Wäsche im Zimmer sammeln und gesondert im zweiten Wäschesack gekennzeichnet in die Wäscherei transportieren, alternativ ist eine Vordesinfektion der Wäsche im Zimmer möglich

	Wäscherei
	· Vorhandensein von Reinigungs-, Desinfektionsplänen und Verfahrensweisen

· Kein Sortieren gebrauchter Wäsche in der Wäscherei

· Reine und unreine Seite räumlich getrennt

· Saubere und gebrauchte Wäsche dürfen nicht in Berührung kommen

· Kontaminationsgeschütze Lagerung der aufbereiteten Wäsche

· Vorhandensein von mindestens 1 Maschine mit der ein Desinfektionswaschverfahren gemäß RKI-Liste möglich ist

· Auf der unreinen Seite müssen ein Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasseranschluss, Mittel nach Hautschutzplan, geeignete Handschuhe  und Einmalhandtücher vorhanden sein

	Personal
	· Hände vor Betreten der reinen Seite desinfizieren

· Bei der Arbeit mit Schmutzwäsche Schutzkleidung  und Handschuhe tragen und nach Verlassen der unreinen Seite ablegen und Hände desinfizieren

	Wäschereimaschinen
	· Vorhandensein von Wartungsplänen, Reinigungs- und Desinfektionsplänen

· Alle mit der Schmutzwäsche und Waschflotte in Berührung kommende Teile müssen desinfizierbar sein

· Behälter und Flusenfänger müssen desinfizierbar sein

· Standsicherheit der Maschinen

· Rückstau in Flüssigkeitsleitungen sind zu vermeiden

· Maschinen sind nach Dienstende zu desinfizieren

· Steuerung durch eine Programmautomatik und Zwangssperre bei Fehlfunktionen

· Wäschereimaschinen müssen gekennzeichnet sein (Hersteller, Nummer, Drehzahl...), gegen Verbrennungen gesichert sein, eine Zufallsicherung gegen Trommel- und Gehäusedeckel haben, das Auslaufen heißer Waschflotte verhindern, nicht während des Betriebes zu öffnen sein und mit sicheren Öffnungen (wegen Verletzungsgefahr, Dampf) ausgerüstet sein

· Thermische Trocknungseinrichtungen dürfen nicht durch große Luftvolumenströme Luft von reiner und unreiner Seite mischen

	Waschverfahren
	· Infektionswäsche mit Mitteln und Verfahren der RKI-Liste behandeln

· Die übrige Wäsche ist unter Anwendung von Waschverfahren zu behandeln, die gewährleisten, dass sie danach die Kriterien von sauberer Wäsche erfüllt

· Bewohnerwäsche ist getrennt von der Wäsche anderer Bereiche zu waschen und zu lagern

· Für Oberbekleidung ist in der Regel kein desinfizierendes Waschverfahren nötig.

	Kontrollen
	· Hygienevisite

· Wartungsintervalle

· Stichprobenkontrollen

	Vergabe an externe Wäschereien
	· Schriftlicher Vertrag

· Einhaltung aller Anforderungen an Wäschereien für Wäsche aus Alten- und Pflegeheimen

· Schriftliche Festlegung aller Einzelheiten für die Anwendung der Verfahren

· Wäschereien müssen sich mit unangemeldeten Kontrollen einverstanden erklären
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